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RS OGH 1962/6/27 7Ob198/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1962

Norm

GBG §61 B3

Rechtssatz

Bestreitet derjenige, zu dessen Nachteil eine bücherliche Einverleibung bewilligt wurde, die Giltigkeit der Einverleibung

von zwei aufeinanderfolgenden Nachfolgern, muß die Streitanmerkung zur Erfüllung ihres Zweckes auch gegen den

zweiten Nachfolger als zulässig betrachtet werden.
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